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1. Rechte und Pflichten 

Rechte 

Schutzdienstpflichtige haben Anspruch auf Sold (mindestens 8 Stunden geleisteter 
Dienst), unentgeltliche Verpflegung, Transport mit ÖV, Unterkunft, sofern sie nicht zu 
Hause Unterkunft nehmen können. BZG Art.22 

Schutzdienstpflichtige haben Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung, EO. BZG Art.23 

Schutzdienstleistenden werden bei der Berechnung der Wehrpflichtersatzabgabe Tag 4% 
Ermässigung angerechnet. BZG Art.24 

Schutzdienstleistende sind während der ganzen Dienstleistung über die 
Militärversicherung gegen Krankheit und Unfall versichert. Ausnahme, wenn AdZS für 
den Arbeitgeber arbeiten. BZG Art.25  

Dienstverschiebung / Urlaub: 
Schutzdienstpflichtige können in dringenden Fällen bei der aufbietenden Stelle bis 
spätestens 10 Tage vor dem Einrücken ein schriftliches Gesuch um Verschiebung des 
Ausbildungsdienstes oder eines Urlaubs (notfalls während dem Dienst) während der 
Dienstleistung einreichen. Anspruch besteht nicht. Solange das Gesuch nicht bewilligt 
ist, besteht die Einrückungspflicht weiter. ZSV Art.6+10 

Ein Ausbildungsdienst gilt als geleistet, wenn 90% der Ausbildungszeit absolviert worden 
sind. ZSV Art.6 

Pflichten 

Schutzdienstpflichtige Personen sind Männer mit Schweizer Bürgerrecht, die für die 
Schutzdienstleistung tauglich sind. BZG Art.11 

Schutzdienstpflicht von 20. - 40. Lebensjahr BZG Art.13 

Die Schutzdienstpflichtigen haben dienstlichen Anordnungen Folge zu leisten. BZG Art.26 

Bei einem Aufgebot haben die Schutzdienstpflichtigen gemäss den Anordnungen der 
aufbietenden Stelle einzurücken. ZSV Art.7 

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht einrücken kann, hat die aufbietenden Stelle 
unverzüglich zu orientieren und ein Arztzeugnis vorzulegen. ZSV Art.8 

Strafbestimmungen 

Bestraft wird, wer als schutzdienstpflichtige Person einem Aufgebot nicht Folge leistet, den 
Dienst ohne Bewilligung verlässt oder sich auf andere Weise der Schutzdienstleistung 
entzieht. Wer Ausbildungsdienste oder Einsätze stört oder Schutzdienstleistende 
behindert oder gefährdet. Wer öffentlich dazu auffordert, Schutzdienstleistungen oder 
angeordnete Massnahmen zu verweigern. Wer sich weigert, Aufgaben zu übernehmen 
oder dienstliche Anordnungen nicht befolgt. BZG Art.68 
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Aufgaben der Betreuer 
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Bei Katastrophen und Notlagen muss in erster Linie der gefährdeten oder hilfsbedürftigen 
Bevölkerung geholfen werden. Betreuung sind alle Massnahmen, welche bezwecken, 
Menschen aufzunehmen, zu beherbergen, zu ernähren, zu kleiden, zu pflegen und für 
deren Wohlergehen zu sorgen 

Die Selbstständigkeit und Selbstverantwortung der schutzsuchenden Menschen soll 
unterstützt und gefördert werden. 

Die Kernaufgaben der Betreuer sind 

Á Betreuung von schutzsuchenden und obdachlosen Personen 

Á Betreiben   von Sammel- und Betreuungsstellen 

Á Unterstützen der Einsatzkräfte 

Á Unterstützen des öffentlichen Gesundheitswesens 

Aufgaben bei einem Heimeinsatz 

Der Betreuer ZS kann 

Á die Heimbewohner je nach Abhängigkeit bei der Essenseinnahme korrekt 
unterstützen. 

Á mit den Heimbewohnern Freizeitaktivitäten ausführen. 

Á einen einfachen Transfer unter Berücksichtigung der Sicherheit für den 
Heimbewohner und sich selbst durchführen. 

Á die Heimbewohner mit oder ohne Hilfsmittel beim Mobilisieren unterstützen. 

Á einfache pflegerische Tätigkeiten ausführen. 

Á im Stationshaushalt mitarbeiten. 

Á die Hygienemassnahmen korrekt anwenden. 

 

Mitarbeit im Speisesaal 

Auftischen- und Abräumen, Service, Bewohner zum Esseneinnehmen vorbereiten, Essen 
zerkleinern, Essen eingeben nach Einführung, Zwischenmahlzeiten und Getränke 
vorbereiten und verteilen, alltägliche Reinigungsarbeiten ausführen. 

 

Mitarbeit im Heimhaushalt 

Abwaschen, alltägliche Reinigungsarbeiten und Abfallentsorgung, Umgang mit Wäsche 

 

Mitarbeit auf der Station 

Bewohner begleiten, einfacher Transfer vom Bett zum Rollstuhl etc., Post bringen, 
Vorlesen, Einkäufe für und mit Bewohnern tätigen, Spaziergänge oder kleine Ausflüge 
ausführen, bei bestehenden Aktivitätsprogrammen mi helfen, bei der Pflege unter 
Anleitung mithelfen. 
  



 

Seite 4 

Notizen 
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2. Evakuierung 

(Vorsorgliches) geordnetes Herausführen von Personen, Tieren und Sachwerten aus 
einem Gefahrengebiet. 

Arten der Evakuierung 

Vor dem Ereignis 

Á Planbare Evakuierung ohne Zeitvorgabe des Ereigniseintritts (Überschwemmung, 
Dammbruch, Lawinen) 

Á Planbare Evakuierung mit Zeitvorgabe des Ereigniseintritts (Talsperren Ereignis) 

Unmittelbar nach Eintritt oder während dem Ereignis 

Á Notevakuierung bei Spontanereignis (Erdrutsch, Murgang, Schlammlawine) 

Á Notevakuierung nach Schadenereignis (Brand, C-Ereignis) 

Á Schutz vor Ort (C-Ereignis, Überflutung) 

Á Sperrgebiet anstelle Evakuation (Tierseuche, Epidemie) 

Á Hilfe vor Ort 

Á Umsiedlung (Radioaktivität) 

Zeitliche Abfolge 

 

Ablauf der Evakuierung 

Á Systematische Räumung von Häusern und Wohnungen, damit man sichergehen 
kann, dass alle Personen aus dem Objekt evakuiert wurden.  

Á Dabei wird jeder Raum genau kontrolliert. 

Á Die Häuser, bzw. Wohnungen werden im Anschluss versiegelt, damit die 
Überprüfbarkeit der Evakuierung sichergestellt ist.  

Á Die zu Evakuierenden sind dabei darauf hinzuweisen, was sie mitnehmen dürfen 
(Volumen) und v.a. auch was sie mitnehmen müssen (Medikamente, Rezepte, 
Diabetikerausweis, Kindernahrung, etc.)!        

Rolle der Betreuer bei einer Evakuierung 

Á Unterstützen beim Herausführen von Menschen, Tieren und Sachgütern 

Á Kontrolle ob alle Personen eines Hauses / Wohnung evakuiert worden sind 

Á Hinführen zu Sammelstelle  
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3. Sammelstelle 

Geeignete Örtlichkeiten für eine Sammelstelle 

Wichtig: Objekte die der Bevölkerung bekannt sind. 

 

Grundsätzlich "jedes Dach" kann als Sammelstelle dienen. 

Á Kirchen, Kirchgemeindehäuser, Schulen, Turnhallen, Gemeindesäle, etc. 

Á Fabriken oder Werkstätten, Garagen, Tiefgaragen, leerstehende Gebäude 

Á Eisenbahnwagen, Busse, Bahnhofgebäude 

Á Pavillons, Zelte, Unterstände 

Á zur Not auch freie Plätze 

Anforderungen an eine Sammelstelle 

Á Überdachung Schutz vor Witterung, (Wind, Regen, Schnee, Sonne,  Kälte) 

Á leichte Erreichbarkeit seitens Schadenplatz und Umfeld 

Á rundum begrenzbar 

Á Ein- und Ausgang gut einzurichten 

Á gute Überblickbarkeit möglich 

Á Toiletten vorhanden 

Anfallende Tätigkeiten in einer Sammelstelle 

Á Betreiber oder Eigentümer informieren  

ü sofern nicht durch Einsatzdienste geschehen 

Á Administrative Aufgaben 

ü Administrative Aufnahme der Evakuierten, bzw. registrieren   
Listen, Schreibzeug, Laptop, IES, Namensschilder 

ü Bedürfnisse der Evakuierten entgegennehmen  
z.B. wichtige Medikamente, Krankheiten, spezielle  
Ernährung, etc. 

ü Evakuierte registrieren, die die Sammelstelle verlassen,  
werden in Betreuungsstelle verlegt, Aufenthalt: Familie, Freunden,  
Spital, Zweitwohnung, Hotel, etc., zwingend Kontakt notieren 

ü Angaben kontinuierlich an Einsatzleitung weiterleiten  
aufgenommene Personen, Vermisste, Informationen zum Ereignis, etc.  

Á Sammelstelle planen, einrichten 

ü Funktion der Flächen und / oder Räume definieren 

ü Sammelstelle gut sichtbar markieren 

ü Sanitäre Einrichtungen beschriften 

ü für Sitzgelegenheiten sorgen 

ü Wolldecken, warme Kleider bereitstellen 

ü Kleine Verpflegung sicherstellen 

ü für Ordnung in der Sammelstelle sorgen 
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Á Sammelstelle betreiben 
Ansprechpersonen sind, wenn immer möglich, definiert 

ü Evakuierte sachlich richtig informieren  

ü einführen in die Sammelstelle: was ist wann wo, Bedürfnisse, etc. 
vgl. Abschnitt: Informationsstelle 

ü Evakuierte vor Schaulustigen und Pressevertretern abschirmen 

ü Gesprächspartner für die Evakuierten sein    "da sein" 
die Evakuierten bei der Verarbeitung der Erlebnisse unterstützen 

ü vorgesetzte Stelle laufend über Ereignisse informieren 

Á Austritt aus der Sammelstelle 

ü Abtransport der Evakuierten vorbereiten und durchführen 

Á Sammelstelle aufräumen und zurückgeben 

Einrichtung der Sammelstelle 

Á Raumaufteilung in: Warteraum, Administration, Aufenthaltsräume, Infostelle 

Á Warteraum:   Eingang, Verhaltensanweisungen, Übersicht Sammelstelle 

Á Administration: PC, Liste der Evakuierten, IES, Einsatzjournal,  
    Personenerfassungsformular 

Á Kommunikation Funk, Telefon (eventuell ZS-internes provisorisches   
    Telefonsystem), Mobiltelefon, Fax, Verbindungsliste,   
    Telefonliste Radio, evtl. TV Gerät, Telefonverbindung zu  
    Hotline, IT-Verbindung 

Á Aufenthaltsräume Sitzgelegenheiten, einfache Verpflegung, "Nischen" 

Á Informationsstelle: vgl. Abschnitt: Informationsstelle 

Erste Verpflegung zum Abgeben in einer Sammelstelle: 

Á Getränke  kalt, wenn möglich warm 

Á Einfache Snacks Obst, Schokolade, Biskuits, Riegel, Bonbons, Brot, Sandwichs, 
    Suppe, etc.  

Informationsstelle 

Á Informationen zum Ereignis 

ü Schaden, Ausmass, weitere Massnahmen, 

ü Gefahren / Risiken für Mensch, Tier und Sachwerte 

ü Dauer und Entwicklung des Ereignisses 

ü Betroffene 

ü Übersichtsplan über weitere Sammelstellen 

ü Lageplan und Wegbeschreibung zur Betreuungsstelle 

ü Allgemeine Informationen 
Zustand Strassen, Wettervorhersage 

Á Informationen für die Betroffenen selbst 

ü Nachrichten von bzw. über die Angehörigen 

ü Information über den Zustand des persönlichen Hab und Gutes 

ü Geplanter Ablauf, bzw. weiterer Verlauf des Aufenthaltes 

ü Ausgangsregelung 

ü Kontaktmöglichkeiten nach aussen 
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4. Transport 

 

Á Während dem Transport von Personen oder Sachen im Auftrag des Zivilschutzes 
tragen wir die Verantwortung. 

Á Personentransporte sind immer durch den Angehörigen des Zivilschutzes begleitet. 

Á Auch während des Transportes ist die Übersicht über die zu Betreuenden zu 
behalten. 

 

 

 

Transportmittel 
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5. Betreuungsstelle 
 

Geeignete Örtlichkeiten für eine Betreuungsstelle 

- Wichtig: Objekte die der Bevölkerung bekannt sind 

Grundsätzlich jedes Gebäude 

Á Kirchgemeindehäuser, Schulen, Turnhallen, Gemeindesäle, grosse Ferienhäuser, 
Hotels, leere Stationen in Spitälern, Zivilschutzanlagen, etc. 

Á Fabriken, leerstehende Gebäude, Bahnhofgebäude 

Á Pavillons, Zelte 

Anforderungen an eine Betreuungsstelle: 

Die Betreuungsstelle ist ein vorübergehendes Zuhause 

Á Wohnhaus im weitesten Sinne, Schutz vor Witterung und Gefahren 

Á Ein- und Ausgang mit Kontrollstelle einzurichten 

Á gute Überblickbarkeit möglich 

Á Toiletten und Waschräume vorhanden, Duschen von Vorteil 

Á Küche für Verpflegung 

Á diverse Aufenthaltsräume (Speisesaal, Aufenthaltsraum, Spielzimmer etc.) 

Á Schlafsäle, Schlafzimmer (auch für AdZS) etc. 

Á diverse Nebenräume (Büros, Besprechungszimmer, Lagerräume, etc.) 

Á Waschküche 

Á leichte Erreichbarkeit 

Anfallende Tätigkeiten in einer Betreuungsstelle: 

Á Betreiber oder Eigentümer informieren, sofern nicht durch Einsatzdienste geschehen 

Á Administrative Aufgaben 

ü Administrative Aufnahme der zu Betreuenden, bzw. registrieren, Listen, IES 

ü Bedürfnisse der zu Betreuenden entgegennehmen  
 z.B. wichtige Medikamente, Krankheiten, spezielle Ernährung, etc. 

ü Zu Betreuende registrieren, die die Betreuungsstelle verlassen, sei dies 
vorübergehend oder definitiv. 
Angaben kontinuierlich an Einsatzleitung weiterleiten  
 aufgenommene Personen,  
 Vermisste,  
 Informationen zum Ereignis, etc.  

Á Betreuungsstelle planen, einrichten 

ü Funktion der Räume definieren 

ü Betreuungsstelle gut sichtbar markieren 

ü alle Räume beschriften 

ü Wolldecken, warme Kleider, Hygieneartikel bereitstellen 

ü für Ordnung und Sicherheit in der Betreuungsstelle sorgen 

ü Abläufe und Regelungen definieren (Hausordnung, Ämtli, Beschäftigung etc. 

Á Betreuungsstelle betreiben 
Ansprechpersonen sind wenn immer möglich definiert. 
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Zu Betreuende umfassend und professionell betreuen: 

ü Tagesablauf in der Betreuungsstelle planen und umsetzen 

ü Verpflegung über 24h sicherstellen 

ü Reinigung planen und durchführen 

ü Beschäftigung und Unterhaltung anbieten 

ü zu Betreuende sachlich richtig informieren, in die Betreuungsstelle einführen 

ü zu Betreuende vor Schaulustigen und Pressevertretern abschirmen 

ü Gesprächspartner für die zu Betreuenden sein "da sein" 

ü Einsatz der AdZS planen, Unterstützung anfordern 

ü Logistische Aufgaben permanent durchführen 

ü vorgesetzte Stelle regelmässig über laufende Ereignisse informieren 

Á Austritt aus der Betreuungsstelle 

ü Austritt der zu Betreuenden vorbereiten und durchführen 

Á Betreuungsstelle aufräumen, reinigen und zurückgeben 

Verpflegung in einer Betreuungsstelle: 

Während 24h 

Á Getränke  
kalt, warm keine alkoholhaltigen Getränke  

Á Einfache Snacks werden immer angeboten 
Obst, Schokolade, Biskuits, Riegel, Bonbons, Brot, u.Ä. 

Á Frühstück, Mittagessen, Nachtessen zeitlich definiert anbieten 

Informationsstelle 

Á Informationen zum Ereignis 

ü Schaden, Ausmass, weitere Massnahmen, 

ü Gefahren / Risiken für Mensch, Tier und Sachwerte 

ü Dauer und Entwicklung des Ereignisses 

ü Betroffene 

ü Übersichtsplan über weitere Betreuungsstellen 

ü Lageplan und Wegbeschreibung der Betreuungsstelle 

ü Allgemeine Informationen  Zustand Strassen, Wettervorhersage 

Á Informationen für die Betroffenen selbst 

ü Nachrichten von bzw. über die Angehörigen 

ü Information über den Zustand des persönlichen Hab und Gutes 

ü Geplanter Ablauf, bzw. weiterer Verlauf des Aufenthaltes 

ü Ausgangsregelung 

ü Kontaktmöglichkeiten nach aussen 
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Regeln und Abmachungen (z.T. auf internationaler Ebene) 

Zuteilung Schlafplätze: sofern wir nur «grössere Räume» zu Verfügung haben: 

ü Frauen 

ü Männer 

ü Frauen mit Kindern 

Minderjährige Personen ohne Begleitung durch ihre Eltern geniessen einen besonderen 
Schutz durch uns AdZS. 

Bei der Flüchtlingsbetreuung war es notwendig, dass Menschen gewisser Ethnien oder 
Religionsangehörigkeit getrennt werden mussten, damit es nicht zu 
Auseinandersetzungen kam. 

Regeln die in der Hausordnung festgehalten sind, müssen befolgt und von den AdZS 
durchgesetzt werden.  

Die AdZS sind jederzeit für die Sicherheit aller in der Betreuungsstelle anwesenden 
Personen zuständig, wenn nötig sollen sie Unterstützung der Polizei einfordern. 

 

Notizen 
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6. Beleuchtung 

Generelle Sicherheitsvorschriften 

Bei allen Arbeiten müssen grundsätzlich getragen werden: 

Á Helm (je nach Arbeit mit Gehör- und/oder Gesichtsschutz) 

Á Arbeitshandschuhe 

Á einsatztaugliches Schuhwerk 

Werden Geräte an der öffentlichen Stromversorgung angeschlossen, ist 

an der Steckdose der FI-Sicherheitsverteiler zwischenzuschalten. 

Vor Wartungsarbeiten sind Elektrogeräte von der Stromversorgung zu trennen. 

Erzeugen von Energie 

Zusätzliche Sicherheitsvorschriften 

Es ist verboten, 

Á das Aggregat während des Betriebes näher als 1 Meter an Gebäuden und anderen 
Geräten aufzustellen; 

Á das Aggregat auf irgendeine Weise zu umschliessen; 

Á brennbare Materialien in der Nähe des Aggregats aufzubewahren; 

Á elektrische Kabel über oder in der Nähe von heissen Teilen des Aggregats zu 
verlegen; 

Á Verlängerungskabel (1,5 mm2) zu verwenden, die gesamthaft länger als 60 Meter 
sind; 

Á das Aggregat bei laufendem Motor zu betanken. 

Á Das Aggregat in geschlossenen Räumen zu betreiben. 

Aggregat mit Zubehör und kompletter Ausrüstung 

 

Aggregat, Bedienungsseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Aggregat 
2 Werkzeugkasten mit  

   Werkzeug, Ersatzteilen  
   und einem  
   Abzweigstecker 

3 Kanister Ausgussschlauch 
4 Treibstoffkanister 

1 Treibstofftank 
2 Voltmeter 
3 Hauptautomat 
4 Betriebsstundenzähler 
5 Steckdosen 
6 Werkzeugkasten 
7 Choke 
8 Startseil 
9 Treibstoffhahn 
10 Ölkontrolllampe 
11 Motorhauptschalter "Betrieb" & " Stopp" 
12  Öleinfüllstutzen mit Kontrollstab 
13 Deckel mit Fach für Bedienungsunterlagen 
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Schadenplatzbeleuchtung 

Zusätzliche Sicherheitsvorschriften 

Á Der Mast der elektrischen Schadenplatzbeleuchtung darf nicht unter stromführenden 
Leitungen ausgefahren werden. 

Á Bei Windgeschwindigkeiten über 40 km/h (starke Äste bewegen sich) darf die 
oberste Mastsektion nicht ausgefahren werden und der Dreibeinständer ist mit 
Gewichten gegen das Kippen zu sichern oder mittels der Bohrungen in den 
Stativfüssen zu verankern. 

 

 

 

 

 

 

Erstellen der Betriebsbereitschaft und Inbetriebsetzung 

1. Den zusammengeklappten Dreibeinständer so auf den Boden stellen, dass die runden  
    Stützfüsse nach oben gerichtet sind. 

2. Steckbolzen herausziehen, Stützfuss mit Knebelschraube lösen und ausfahren.  
    Stützfuss mit der Knebelschraube festklemmen. 

3. Stützbein herunterklappen und mit Steckbolzen sichern.  

4. Die übrigen Stützbeine in gleicher Weise vorbereiten.  
    Dreibeinständer anheben, bis die Stützfüsse mit der  
    Sperrklinke einrasten. Kontrolle, ob die Mittelstütze  
    senkrecht steht; wenn nötig mit den Stützfüssen 
    Füsse ausrichten. 

5. Teleskopmast auf den Dreibeinständer 
    stecken und mit Knebelschraube festklemmen. 

6. Flutlichtscheinwerfer auf Teleskopmasten stecken,  
    festklemmen und Anschlusskabel entrollen 

7. Funktion der Lampe durch Anschluss an Strom- 
    versorgung überprüfen, Anschlussstecker wieder ausziehen. 

8. Teleskopmasten stufenweise auf gewünschte Höhe ausziehen und mit 
    Rändelschrauben sichern (einzelne Elemente müssen ganz ausgezogen werden). 

9. Bei starkem Wind Stützfüsse behelfsmässig sichern. 

10. Flutlichtscheinwerfer einzeln an Stromversorgung anschliessen.  

 

Ausserbetriebssetzung 

1. Anschlussstecker ausziehen. 

2. Kabel (falls nicht anderweitig benötigt) auf Aufrollvorrichtung aufrollen. 

3. Flutlichtscheinwerfer und Dreibeinständer abbauen (umgekehrt Inbetriebnahme). 
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7. Zivilschutzzelt 

Generelle Sicherheitsvorschriften 

Bei allen Arbeiten müssen grundsätzlich getragen werden: 

Á Helm (je nach Arbeit mit Gehör- und Gesichtsschutz) 

Á Arbeitshandschuhe 

Á einsatztaugliches Schuhwerk 

ZS-Zelt darf bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 70 km/h aufgestellt werden. 

Materialübersicht 

 

Aufbau 

1. Zeltgestell aus grosser Tragetasche nehmen und  
in die Mitte des vorgesehenen Platzes stellen.  
Zeltgestell dabei zur Hälfte aufziehen. 
 

2. Dachplane aus Tragetasche nehmen und über  
dem Zeltgestell ausbreiten. 
 

3. Dachplane an allen Ecken des  
Zeltgestells mit Klettbändern befestigen. 
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4. Giebelstange in die 
vorgesehene Aufnahme 
schieben und mit Kordel-
Schnur fixieren. 

 

5. Zeltgestell gemeinsam 
anheben und vollständig 
aufziehen dabei Gleitteil 
soweit nach oben 
schieben, bis der 
Druckknopf (rot) im Loch 
des Teils einrastet. 

6. Giebel von Hand in die 
Endposition nach oben 
schieben, bis der 
Druckknopf einrastet. 

 

 

7. Jedes Zelt Bein anheben und mit dem Fuss auf das Bodenteil drücken, bis das  
    ausziehbare Bein in der gewünschten Höhe einrastet (Höhe ist mehrfach verstellbar). 
 

8. Zelt mit Beschwerungsplatten stabilisieren oder bei Bedarf über die Löcher im Fuss im  
    Boden verankern. Mit Zeltschnüren das Zelt am Befestigungsring zusätzlich 
    abspannen (wichtig bei Wind). 

 

 

 

9. Je nach Bedarf  
    Seitenwände am Dach 
    "ankletten" und Klettstreifen  
    der Seitenwände um die  
    Standbeine des Zeltes  
    schlingen (Schutz vor  
    Regen und Wind). 
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Abbau 

Der Abbau des Materialzelts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
 

Beim Zusammenlegen der Seitenwände ist auf genaues Falten zu achten, da sonst 
die Seitenwände nicht in die vorgesehenen Tragetaschen passen. 

 

 

 

Es ist üblich, das Dach auf dem Zeltgestänge zu lassen und so im Verpackungssack 
zu versorgen.  

 

Beim fachgerechten Zusammenlegen des Zeltdaches, muss nach der Anleitung 
welche auf der Tragetasche aufgedruckt ist vorgegangen werden. 
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Notizen 
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8. Funk / Polycom 

Polycomsystem 

Polycom ist ein nationales digitales Funksystem der Behörden und Organisationen für 
Rettung und Sicherheit (BORS) in der Schweiz. 

Polycom ermöglicht die Kommunikation zwischen den beteiligten Organisationen: Polizei, 
Grenzwacht, Ambulanzen, Rega, Feuerwehren, Zivilschutz, Technische Betriebe, 
Führungsorgane und weitere.  

Polycom hat ein eigenes unabhängiges Funknetz. 

Funktionen 

 

Handfunkgerät 

 






































































